
                                                           Seite: 1/2

Gemeinde Freigericht

Vorlage

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

VO/2019/298
öffentlich
27.11.2019
Bernd Dassinger, 
Amtsleitung

Windenergievorrangfläche Freigericht
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Nichtöffentlich 16.12.2019 Gemeindevorstand Vorberatung
Öffentlich 29.01.2020 Planungs-, Struktur- und Umweltausschuss Vorberatung
Öffentlich 14.02.2020 Gemeindevertretung Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Freigericht startet einen offenen Dialog zum Umgang mit der im sachlichen 
Teilplan Erneuerbare Energien zum Regionalplan Südhessen ausgewiesenen Windenergie-
Vorrangfläche.

Sachverhalt:
Die Regionalversammlung Südhessen (RVS) hat am 14.06.2019 den sachlichen Teilplan 
Erneuerbare Energien für den Regierungsbezirk Darmstadt(TPEE) beschlossen. Diesen hat 
das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt nun der hessischen Landesregierung zur 
Genehmigung vorgelegt. Bis Mitte März 2020 muss im spätesten Fall eine Entscheidung 
vorliegen.

In diesem Plan ist für die Gemeinde Freigericht die Windenergievorrangfläche 2-81 in der 
Gemarkung Neuses vorgesehen.

Um im Rahmen der Diskussion zur Klimawende eine Entscheidung zum künftigen Umgang 
mit dieser Potentialfläche zu erhalten, soll frühzeitig ein ergebnisoffener Dialog gestartet 
werden.

Dabei sollen in zeitlicher Abfolge folgende Schritte gegangen werden:
1. Öffentlichkeitsinformation
2. Bürger-, Nachbarkommunen- und Interessenten-Beteiligung
3. Entscheidung zum Umgang mit der Windenergievorrangfläche durch die 

Gemeindevertretung

Zur Begleitung des Prozesses soll die Hessische LandesEnergieAgentur (LEA) eingebunden 
werden. Als neutraler, sachlich und fachlich kompetenter Ansprechpartner steht sie der 
Gemeinde in diesem Fall kostenneutral an der Seite. 
Dabei wird die LEA in den angesprochenen Schritten durch Informationen und Moderationen 
aktiv behilflich sein und auch darüber hinaus bei der weiteren Vorgehensweise die 
Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.
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Finanziellen Auswirkungen:
Die Mittel stehen bei folgender Haushaltsstelle zur Verfügung: 51.1.01 

Anlage/n:
Auszug aus dem Entwurf 2016 Regionalplan Südhessen sachlicher Teilplan erneuerbare 
Energien, Erläuterungen für den Bereich Freigericht aus dem Entwurf 2016, Veränderungen 
des beschlossenen TPEE für Freigericht zum Entwurf 2016, Broschüre Faktenerklärung und 
Faktenpapiere 
 

Bernd Dassinger, Amtsleitung Dr. Albrecht Eitz, Bürgermeister
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Teilkarte 2

Windenergieanlage, bestehend od. genehmigt

Vorranggebiet zur Nutzung der Windenergie
mit Ausschlusswirkung

Vorranggebiet zur Nutzung der Windenergie
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Im TPEE unbeplante Fläche - (Weißfläche)
Veränderung gegenüber TPEE Entwurf 2016

2-393

Legende außerhalb des Ballungsraums

Herausgeber und Bearbeitung: 
Regierungspräsidium Darmstadt - 
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Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010

Vorranggebiet Siedlung und
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe,
jeweils Bestand und Planung
gemäß Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010
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Sachlicher Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE) 2019
Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010
Beschluss zur Vorlage zur Genehmigung, Juni 2019


